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8 Kreisberechnungen 

Gegenstand der Kreisberechnungen sind das Bruttoinlandsprodukt, die Bruttowertschöpfung, 
das Arbeitnehmerentgelt sowie die Regionalkosten der privaten Haushalte mit dem Primär- 
und Verfügbaren Einkommen. Bruttoanlageinvestitionen (neue Anlagen) werden auf Ebene 
der Regierungsbezirke berechnet. Die Kreisergebnisse werden überwiegend mit der Top-
down-Methode ermittelt. Aus Gründen der Datenqualität werden die Kreisergebnisse nur in 
stark zusammengefasster Form veröffentlicht. Als Bezugszahlen stehen auf der Kreisebene 
die Erwerbstätigen (Inlandskonzept) des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des 
Bundes und der Länder“ sowie die Einwohner zur Verfügung. 

Die Kreisergebnisse werden von den jeweiligen statistischen Landesämtern für ihr Land be-
rechnet. Die „Koordinierungslandfunktion“ bezieht sich lediglich auf methodische Aspekte. 

8.1 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung 

Die Bruttowertschöpfung (BWS) auf Kreisebene wird nach WZ 2-Steller ermittelt. Die BWS 
dieser Wirtschaftsbereiche ergibt die gesamte Bruttowertschöpfung je Kreis. Sie dient als 
Schlüsselgröße, um das Bruttoinlandsprodukt eines Bundeslandes auf die jeweils zugehöri-
gen Kreise zu verteilen und so das Bruttoinlandsprodukt je Kreis zu ermitteln. Auf der Kreis-
ebene werden die Bruttowertschöpfung und das Bruttoinlandsprodukt nur in jeweiligen Prei-
sen dargestellt, weil auf dieser tiefen regionalen Stufe keine gesicherten gesamtwirtschaftli-
chen Preisindizes zur Deflationierung der Wertgrößen vorliegen. 

 

Hinweise zur Berechnungsqualität 

Die Berechnungen stützen sich in Teilen auf originäre Quellen und anderenfalls auf soge-
nannte Schlüsselwerte, die behelfsweise eine einfache Verteilung der BWS-Landeswerte 
ermöglichen.  

Die Berechnungsmethoden in Bereichen mithilfe originärer Quellen (z. B. Kostenstrukturer-
hebung) sind entweder identisch mit denen der Länderrechnung oder nah an die Länderre-
chung angelehnt. In diesen Bereichen wird eine größtmögliche Genauigkeit erzielt. 

Auf Schlüsselwerte (z. B. Erwerbstätige, Arbeitnehmerentgelt, Wohnbevölkerung und Wohn-
fläche) zur einfachen Verteilung der BWS-Landeswerte wird hauptsächlich mangels alterna-
tiver Datenquellen zurückgegriffen. Dies ist vertretbar, da ein regionaler (örtliche Einheit) Be-
zug gegeben ist. Die in vielen Wirtschaftsbereichen verwendete Umsatzsteuerstatistik liefert 
leider ausschließlich Ergebnisse für steuerpflichtige, rechtliche Einheiten (Unternehmen) am 
Unternehmenssitz. Dies hat den Nachteil, dass die wirtschaftliche Leistung von Mehrbe-
triebsunternehmen zum Teil nicht kreisscharf abgegrenzt wird. Für WZ-Bereiche mit deutli-
chen kreisspezifischen Klumpungen können, nach Einschätzung des jeweiligen Landes, an-
stelle der Umsatzsteuerstatistik die Umsatzangaben nach Organträgerbereinigung und regi-
onaler Betriebsverteilung (UnO-UnT) aus dem Unternehmensregister genutzt werden. 

 

Anmerkung 1 
Bei nicht vorliegenden Quelldaten am aktuellen Rand sind ersatzweise die Vorjahreswerte 
einzusetzen, koordiniert auf den aktuellen Landeswert; vgl. Protokoll 3.Sitzung AG Rev. 
Kreisrechnung, S. 4: "Wenn die benötigten Datenquellen zur Berechnung nicht aktualisiert 
vorliegen, sind ersatzweise die Vorjahresstrukturen zu verwenden. Dies trifft regelmäßig auf 
mehrere Bereiche in den jeweils aktuellen Berichtsjahren der Kreisrechnung – auf Grundlage 
der 2. Fortschreibung der Länderrechnung – zu". 
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Anmerkung 2 
In allen Rechenbereichen, in denen die Umsatzsteuerstatistik angewendet wird, ist vom Land 
selbst zu prüfen, ob die zentral meldenden Unternehmen ausländischer Rechtsform verzer-
renden Einfluss auf die Regionalstruktur haben. Wenn ja, sind diese in den betroffenen Be-
reichen von der Fachstatistik herauszufiltern. Dieser Eingriff ist gegenüber dem AK zu doku-
mentieren (vgl. auch Protokoll 4.Sitzung AG Rev. Kreisrechnung, S. 3). Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, in Bereichen, die nach Einschätzung des Landes unplausible Regionalverteilun-
gen über die Ustst erzeugen, ersatzweise die UnO-UnT-Daten des URS zur Verteilung zu 
verwenden. 
 
 
Anmerkung 3 
Eine getrennte Berechnung der selbsterstellten FuE erfolgt in FuE-relevanten Bereichen 
(>=1 Mrd. Euro S11/S12 FuE-PW-Bundeseckwert). Dies betrifft die WZ 20, 21, 26, 28, 29 
und 62. Im WZ 72 wird in der BWS-Länderrechnung aufgrund des überwiegenden Anteils 
der selbsterstellten FuE der Nichtmarktproduzenten auf eine gesonderte Regionalisierung 
der selbsterstellten FuE von S11+S12 nach den SV-Daten verzichtet. In weiteren WZ-Berei-
chen mit Bundeseckwerten der selbsterstellten FuE-Leistungen <1 Mrd. Euro und >=100 Mill. 
Euro können diese nach Einschätzung des jeweiligen Landes getrennt berücksichtigt wer-
den. Die getrennte Einbeziehung der FuE sollte im jeweiligen Land für die Berichtsjahre bis 
zur nächsten großen Revision einheitlich umgesetzt werden. 

Als Schlüssel zur Regionalisierung der selbsterstellten FuE-Leistungen dienen die Kreisda-
ten des Stifterverbandes (SV) zu den internen FuE-Aufwendungen auf WZ 2-Stellerebene. In 
begründeten Ausnahmefällen kann das berechnende Land von dieser Vorgehensweise ab-
weichen; dies ist dann gegenüber dem AK zu dokumentieren. 
 
 
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Datengrundlagen, Schlüsselgrößen 
und Berechnungsmethoden der BWS in den einzelnen Wirtschaftsbereichen: 
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8.2 Arbeitnehmerentgelt 
 
Koordinierungsland (Länderrechnung): Berlin und Brandenburg 
 
 
Die Methode der Kreisberechnung lehnt sich stark an die Methode der Länderrechnung an. 
 
Das Arbeitnehmerentgelt (ANE) ergibt sich als Summe aus den Bruttolöhnen und -
gehältern (BLG) und den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber (AGB). 
 

                                                
 
Die Berechnung der Bruttolöhne und -gehälter erfolgt über einen multiplikativen Ansatz 
aus Arbeitnehmern (AN) und den Durchschnittsbruttolöhnen und -gehältern (DVD). 
 

 
 
BLG = Summe der Bruttolöhne und -gehälter 
AN = Arbeitnehmer 
DVD = Durchschnittsverdienste (Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer) 
 
 
Bei diesem multiplikativen Ansatz wird nach vier Arbeitnehmergruppen gerechnet: 

• Arbeiter und Angestellte ohne marginal Beschäftigte (AAoMB) getrennt nach Arbeitern 
und Angestellten ohne Behinderte in Werkstätten (AAoBiW) und Behinderten in Werk-
stätten (BiW) 

• Geringfügig Beschäftigte (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte; GfB) 
• Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten (AGH) 
• Beamte  

 

 

 
 

Datengrundlagen 
 
Die Angaben zu den Arbeitnehmern werden direkt aus den Ergebnissen der Kreisberech-
nung des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ übernom-
men. Damit ist die Konsistenz zur Erwerbstätigenrechnung gegeben. Die für die Berechnung 
der Bruttolöhne und -gehälter verwendeten Durchschnittsverdienste kommen für die Arbeit-
nehmergruppen (4 Beschäftigtengruppen), Wirtschaftszweige (2-Steller) und Kreise aus ver-
schiedenen Quellen. 
 

ANEAN = BLGAN + AGBAN

BLGAN = AN * DVDAN

BLGAAoMB = BLGAAoBiW + BLGBiW

BLGAAoBiW = AAoBiW* DVDAAoBiW

BLGBiW = BiW* DVDAAoBiW
BLGGfB   = GfB* DVDGfB

BLGAGH = AGH* DVDAGH

BLGBeamte  = Beamte* DVDBeamte
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Wichtigste Quellen für kreisspezifische Durchschnittsverdienste der Arbeiter und Angestell-
ten ohne marginal Beschäftigte sind: 

• Jahresbericht für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus 
• Monatsbericht in der Energie- und Wasserversorgung 
• Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
• Angaben des Bundesministeriums für Verteidigung 

 
Für geringfügig Beschäftigte und Beamte stehen keine kreisspezifischen Datenquellen zur 
Verfügung, hier müssen die Landesdurchschnitte der Wirtschaftszweige verwendet werden. 
Aus welchen Datenquellen diese errechnet werden, ist in Kapitel 3.01 beschrieben. 
 
Eine Übersicht über die Datenquellen der Durchschnittsverdienste gibt folgende Tabelle:  



Kapitel 8: Kreisberechnungen 
 

 

Seite 3 von 6 
AK VGRdL – Methodenbeschreibung ESVG2010/Revision2014, Kap8.02  Kreisberechnungen - ANE 

 

 Berechnung des Arbeitnehmerentgelts auf Kreisebene - Datenquellen und Rechentiefe

WZ 2008

Wirtschaftsbereich Arbeiter und Angestellte ohne 
geringfügig Beschäftigte

Geringfügig 
Beschäftigte AGH Beamte

A - Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei Abteilungen Entgeltstatistik oder 

Landesdurchschnitt: Landesdurchschnitt Landesdurchschnitt

Variante A1: Entgeltstatistik - 
rentenversicherungspflichtige 
Entgelte und 
sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (SVB) im 
Jahresdurchschnitt der 
Bundesagentur für Arbeit oder

Variante A2: Entgeltstatistik - 
rentenversicherungspflichtige 
Entgelte im Jahresdurchschnitt/ SVB 
im Jahresdurchschnitt - bereinigte 
Daten auf Basis des 
Verwaltungsdatenspeichers 
(Aufbereitung Niedersachsen)

Variante B: Entgeltstatistik - DVD der 
SVB zum Stichtag 31.12.aus dem 
Online-System der Bundesagentur für 
Arbeit(MOLAP)

Variante C: Landesdurchschnitt
B - Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 

Abschnitt B insgesamt Jahresbericht für Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes sowie des 
Bergbaus

Landesdurchschnitt

Datenquellen der Durchschnittsverdienste
Rechentiefe 
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WZ 2008

Wirtschaftsbereich Arbeiter und Angestellte ohne 
geringfügig Beschäftigte

Geringfügig 
Beschäftigte AGH Beamte

C - Verarbeitendes Gewerbe Abschnitt C insgesamt 
(tiefere Berechnung bei 
vorhandenen ET möglich)

Jahresbericht für Betriebe des 
Verarbeitenden Gewerbes sowie des 
Bergbaus

Landesdurchschnitt

D - Energieversorgung Abteilung Monatsbericht bei Betrieben in der 
Energie- und Wasserversorgung

Landesdurchschnitt

E36 - Wasserversorgung Abteilung Monatsbericht bei Betrieben in der 
Energie- und Wasserversorgung

Landesdurchschnitt Landesdurchschnitt

E37 bis 39 Abwasser- und 
Abfallentsorgung; Beseitigung 
von Umweltverschmutzungen

Abteilungen Entgeltstatistik oder 
Landesdurchschnitt: Varianten A1, 
A2, B, C

Landesdurchschnitt Landesdurchschnitt

F - Baugewerbe Abteilungen Entgeltstatistik oder 
Landesdurchschnitt: Varianten A1, 
A2, B, C

Landesdurchschnitt

G bis T - Dienstleistungs-
bereiche ohne WZ O und ohne 
WZ Q88

Abteilungen Entgeltstatistik oder 
Landesdurchschnitt: Varianten A1, 
A2, B, C

Landesdurchschnitt Bundeseckwert Landesdurchschnitt

Q 88 - Sozialwesen ohne 
Behinderte in Werkstätten

Teilbereich Entgeltstatistik oder 
Landesdurchschnitt: 

Landesdurchschnitt Bundeseckwert Landesdurchschnitt

Variante A1: Entgeltstatistik - 
rentenversicherungspflichtige 
Entgelte und SVB im 
Jahresdurchschnitt der 
Bundesagentur für Arbeit, aber nicht 
die bereinigten Daten aus 
Niedersachsen
Variante B
Variante C

Q88 - Sozialwesen - Behinderte 
in Werkstätten Teilbereich Landesdurchschnitt

Rechentiefe
Datenquellen der Durchschnittsverdienste 
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WZ 2008

Wirtschaftsbereich Arbeiter und Angestellte ohne 
geringfügig Beschäftigte

Geringfügig 
Beschäftigte AGH Beamte

O 84 (zivil) Teilbereich
Erwerbstätigenrechnung des Bundes 
und der Länder, Angaben des 
Bundesministeriums der Verteidigung 

O 84 (Verteidigung) Teilbereich Angaben des Bundesministeriums 
der Verteidigung

Arbeitnehmer 84 ex 84.22, zzgl. Zivildienstleistende, abzgl. 
Bundeswehr-Zivilbedienstete sind Schlüsselgröße zum 
Landeswert, keine Berechnung nach Stellung im Beruf

Bezüge für Soldaten und Zivilbedienstete des Bundes sind 
Schlüsselgröße zum Landeswert, keine Berechnung nach 
Stellung im Beruf

Rechentiefe
Datenquellen der Durchschnittsverdienste 
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Häufen sich in einer Abteilung Kreise mit zu geringen Besetzungszahlen oder mit unplausiblen 
Werten, dann ist auch für die Arbeiter und Angestellten ohne marginal Beschäftigte der landes-
durchschnittliche Verdienst zu verwenden.  
 
Die Aufteilung der Sozialbeiträge der Arbeitnehmer erfolgt für die genannten Beschäftigten-
gruppen anhand der Bruttolöhne und -gehälter. Dabei wird lediglich nach tatsächlichen Sozial-
beiträgen (für Arbeiter und Angestellte sowie für geringfügig Beschäftigte) und unterstellten So-
zialbeiträgen (für Arbeiter und Angestellte sowie für Beamte) differenziert. Die für die in aner-
kannten Werkstätten arbeitenden Behinderten gezahlten Sozialbeiträge werden nicht beim Ar-
beitnehmerentgelt gebucht. Somit entspricht das Arbeitnehmerentgelt der Behinderten in Werk-
stätten den Bruttolöhnen und -gehältern. Grundlage für die Aufteilung der Sozialbeiträge in Ab-
teilung 88 sind nur die Bruttolöhne und -gehälter der Arbeiter und Angestellten ohne Behinderte 
in Werkstätten. 
 
Für die geringfügig Beschäftigten fallen bis zum Jahr 1998 keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozi-
alversicherung an. Ab 1999 werden Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge berechnet. 
 
 
 
Hinweise zur Berechnungsqualität  

Während bei der Berechnung auf Länderebene spezifische Durchschnittsverdienste in den ein-
zelnen Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengruppen gebildet werden können, ist das auf-
grund der eingeschränkten Datenlage in den Basisstatistiken auf Kreisebene nicht möglich. 
Aus diesem Grunde wird für die marginal Beschäftigten und für Beamte sowie in einigen Wirt-
schaftsbereichen auch für Arbeiter und Angestellte ohne marginal Beschäftigte auf die koordi-
nierten Durchschnittsverdienste der Länderrechnung zurückgegriffen. Das schränkt die Qualität 
der Ergebnisse der Arbeitnehmerentgeltrechnung auf Kreisebene ein. Deshalb werden die Er-
gebnisse auf der Kreisebene in einer geringeren Tiefe veröffentlicht als auf der Länderebene. 
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8.3 Bruttoanlageinvestitionen 
 
Koordinierungsland (Länderrechnung): Nordrhein-Westfalen 
 
Die Bruttoanlageinvestitionen auf Kreisebene gehören nicht zum gemeinsamen 
Arbeitsprogramm des Arbeitskreises „VGR der Länder“. Sie werden entsprechend den 
Anforderungen des ESVG nur für NUTS 2-Gebiete (Regierungsbezirke und vergleichbare 
Statistische Einheiten) berechnet. Auf der NUTS-2-Ebene werden die neuen Anlagen 
berechnet, aufgeteilt in neue Ausrüstungen (einschl. sonstigen Anlagen) sowie neue Bauten. 
Die Darstellung erfolgt nur in jeweiligen Preisen, da auf dieser tiefen regionalen Stufe keine 
gesicherten gesamtwirtschaftlichen Preisindizes zur Deflationierung der Wertgrößen 
vorliegen.   
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Hinweise zur Berechnungsqualität 
 
Als wichtigste Datenquelle für die Verteilung der Bauten wird neben der Investitionserhebung im 
Verarbeitenden Gewerbe die Bautätigkeitsstatistik verwendet. 
Für die regionale Verteilung im Bereich C und D insgesamt werden die aus der Länderrechnung 
über den Hochrechnungsfaktor ermittelten Investitionen der Kleinbetriebe mit der BWS für 
Nicht-KSE-Unternehmen (BWS Kreisrechnung) verwendet. 
 
In Ermangelung besserer Indikatoren werden in vielen Bereichen die Erwerbstätigenzahlen 
(ohne geringfügig Beschäftigte) als Schlüssel für die Ausrüstungsinvestitionen und teilweise 
auch für die Bauinvestitionen herangezogen. Dabei wird davon ausgegangen, dass an Orten 
mit hohen Erwerbstätigenzahlen auch hohe Investitionen getätigt werden. Für den Bereich K 
werden die Kreisergebnisse des Arbeitnehmerentgelts als Schlüssel eingesetzt, da hier 
gegenüber der Zahl der Erwerbstätigen eher ein Zusammenhang zu investiven Standorten 
unterstellt wird. Zudem wird somit gegenüber der Länderrechnung einheitlich berechnet.  
 
Allgemein ist die Qualität der Berechnung in dieser regionalen Tiefe kritisch zu bewerten. 
Investitionen verteilen sich häufig weder in der Fläche noch über einen längeren Zeitraum, 
sondern werden an bestimmten einzelnen Standorten und zu bestimmten Zeitpunkten getätigt. 
Es liegen in vielen Bereichen jedoch keine ausreichenden investitionsspezifischen Datenquellen 
vor.  
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8.4 Primäreinkommen der privaten Haushalte 
 
Koordinierungsland (Länderrechnung): Mecklenburg-Vorpommern 
 
Das Primäreinkommen ist das Einkommen, das gebietsansässige Einheiten (also auch pri-
vate Haushalte) aufgrund ihrer Teilnahme am Produktionsprozess erhalten, sowie das Ein-
kommen, das der Eigentümer eines Vermögenswertes oder eines nicht produzierten Sach-
vermögensgegenstandes als Gegenleistung dafür erhält, dass er einer anderen institutionel-
len Einheit finanzielle Mittel oder nicht produziertes Sachvermögen zur Verfügung stellt 
(ESVG, Ziffer 8.22). Das Primäreinkommen stellt damit den weitest gefassten sektoralen 
Einkommensbegriff dar. Es setzt sich zusammen aus dem empfangenen Arbeitnehmerent-
gelt, dem Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit (hierzu zählen auch unterstellte Mieten 
für selbst genutztes Wohneigentum) und dem – jedenfalls im Haushaltssektor positiven – 
Saldo aus empfangenen und geleisteten Vermögenseinkommen, wie z. B. Zinsen, Gewinn-
ausschüttungen und Pachten. Die im volkswirtschaftlichen Produktionsprozess entstandenen 
Primäreinkommen werden nach ihrer (primären) Verteilung auf die einzelnen Sektoren, der 
so genannten Einkommensumverteilung, unterzogen (sekundäre Einkommensverteilung). 
 
Auf Kreisebene wird das Primäreinkommen ausschließlich für den Sektor private Haushalte 
(einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck) berechnet. Als private Haushalte 
werden die Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen (Heiminsassen, Ordensmit-
glieder) mit Wohnsitz in einer bestimmten Region verstanden. Die Summe der Haushaltsmit-
glieder kommt daher der gebietsansässigen Bevölkerung gleich. Die Zusammenfassung der 
Einkommen der privaten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 
erfolgt aufgrund der engen monetären Verflechtung beider Sektoren. Allerdings kommt den 
privaten Organisationen nur ein relativ geringes Gewicht zu. 
 
Die Berechnungsmethoden für die einzelnen Teilaggregate des Primäreinkommens der pri-
vaten Haushalte haben sich auf Kreisebene nach Revision 2014 im Vergleich zum Stand vor 
Revision 2014 fast nicht verändert.  
Ausnahme: Position D.44 – Verwendung der positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen aus 
der Einkommensteuerstatistik als Schlüsselgröße. 
 
Einen Eindruck der Berechnungsmethodik vermittelt die folgende Übersicht: 
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Hinweise zur Berechnungsqualität 
 
Während bei der Berechnung der empfangenen Arbeitnehmerentgelte, als wertmäßig größte 
Position mit einem Anteil von rund 70 % am Primäreinkommen, die Bruttolöhne der Lohnsteu-
erpflichtigen abzüglich der Versorgungsbezüge als Schlüsselgröße zugrunde gelegt werden 
können, liegen für die Berechnung der weiteren Aggregate des primären Einkommensvertei-
lungskontos der privaten Haushalte in der Regel keine originären Daten für die privaten Haus-
halte vor, sodass auf verschiedene Indikatoren zurückgegriffen werden muss, die in unter-
schiedlichem Maße die entsprechenden Aggregate repräsentieren. Die Berechnungen der emp-
fangenen und geleisteten Vermögenseinkommen konnten aufgrund der Datenlage auch erst 
seit dem Jahr 1995 vorgenommen werden. Unsicherheiten ergeben sich vor allem auch für ei-
nige Positionen am aktuellen Rand durch die verwendeten Daten aus der Einkommensteuersta-
tistik, die derzeit noch nur in dreijährigem Abstand vorliegen. 
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8.5 Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 
 
Koordinierungsland (Länderrechnung): Bayern 
 
Bei der Darstellung der sekundären Einkommensverteilung wird nachgewiesen, wie sich die 
Primäreinkommen der einzelnen Sektoren durch empfangene laufende Übertragungen er-
höht und durch geleistete laufende Übertragungen vermindert haben. Als Ergebnis ergibt 
sich das Verfügbare Einkommen der inländischen Sektoren, das für den letzten Verbrauch 
oder als Ersparnis „zur Verfügung steht“. 
 
Auf Kreisebene wird das Verfügbare Einkommen, welches als besonders aussagekräftiger 
Indikator für den monetären Wohlstand der Bevölkerung gilt, ausschließlich für den Sektor 
private Haushalte (einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck) berechnet, wie 
bereits auch das Primäreinkommen.  
 
Den Ausgangspunkt der Berechnungen stellen die einzelnen Primäreinkommens-
komponenten dar. Davon abgezogen werden die geleisteten laufenden Transfers, hinzuge-
fügt werden die empfangenen laufenden Transfers. Als Resultat ergibt sich das Verfügbare 
Einkommen der privaten Haushalte. Als Berechnungsmethode wird das Top-down-Verfahren 
(Schlüsselungsverfahren) angewendet. 
 
In der nachfolgenden Übersicht 8.5 sind alle Merkmale beim Übergang vom Primären zum 
Verfügbaren Haushalt berücksichtigten Merkmale angeführt. 
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Hinweise zur Berechnungsqualität 
 
Auf Seiten der empfangenen Übertragungen stützen sich die Berechnungen größtenteils auf 
originäre Quellen und ansonsten auf so genannte Schlüsselwerte, die entweder eine enge 
(kausal bedingte) Korrelation mit der jeweiligen Transferleistung vermuten lassen oder behelfs-
weise eine einfachere demographische Schlüsselung ermöglichen (z. B. mittels der Wohnbe-
völkerung).  
Auf Seiten der geleisteten laufenden Übertragungen ist der Anteil der originären Quellen nur 
gering, allerdings kann, insbesondere bei den Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer, von einem 
recht engen Bezug zu den korrespondierenden Schlüsselgrößen ausgegangen werden, sodass 
die Schlüsselung zu relativ hochwertigen Ergebnissen führen dürfte. Einen gewissen Schwach-
punkt stellt die Verteilung der Sozialbeiträge der Arbeitgeber dar. Zur Berechnung der Regio-
nalschlüssel dienen hier die auf das Inländerkonzept umgerechneten Beiträge. 
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